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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Private Vorsorge

Eine Motion Pezzatti (fdp, ZG) wollte mit einem Ausbau der Säule 3a die
Eigenverantwortung in der Altersvorsorge stärken, indem die maximalen jährlichen
Steuerfreibeträge für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge deutlich erhöht  werden
sollten. Begründet wurde das Anliegen mit der schwierigen Situation der ersten und
zweiten Säule. Zudem würde eine Stärkung der dritten Säule junge Familien beim Kauf
eines Eigenheims unterstützen, ohne dabei Lücken in die berufliche Vorsorge zu
reissen, so der Motionär. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus: Bereits
heute nähme nur ein Drittel der Steuerpflichtigen überhaupt einen Abzug für Säule 3a-
Beiträge vor, weniger als zehn Prozent seien in der Lage, den vollen Abzug geltend zu
machen. Eine Erhöhung des Freibetrages käme damit ausschliesslich
einkommensstarken Haushalten zugute. Zudem bemesse sich der Maximalabzug anhand
des Mischindexes an der Lohn- und Preisentwicklung, und nicht zuletzt würde ein
Aufstocken der Freibeträge jährliche Mindereinnahmen von CHF 240 Mio. für die
Bundeskasse bedeuten. Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der
Frühjahrssession 2014 und nahm die Motion mit 94 zu 85 Stimmen ohne Enthaltungen
gegen den Widerstand der links-grünen und grünliberalen Fraktionen an. In der
Herbstsession gelangte der Vorstoss in den Ständerat, wo eine knappe
Kommissionsmehrheit sich für seine Ablehnung aussprach. Eine Minderheit Keller-
Sutter (fdp, SG) beantragte die Annahme. Die Minderheitssprecherin argumentierte, der
Erfolg der Strategie Altersvorsorge 2020 sei noch ungewiss und eine erweiterte private
Vorsorge daher notwendig. Weiter könnte eine Steuererleichterung die
Erwerbsbeteiligung von Frauen als Zweitverdienerinnen fördern, da sie
Schwelleneffekte abmindere. Ausschlaggebend sei jedoch die Absicht des Bundesrats,
den Kapitalbezug aus der 2. Säule zwecks Erwerbs von Wohneigentum einzuschränken,
weshalb dieses nur noch über die 3. Säule finanziert werden könne. Die kleine Kammer
folgte schliesslich ihrer Kommissionsmehrheit mit 26 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen
und verwarf die Motion. 1

MOTION
DATUM: 10.03.2014
FLAVIA CARONI

1) AB NR, 2014, S. 206 f.; AB SR, 2014, S. 790 ff.
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